
 

 

 

 

 

 

 

Makita Afterwork 9 
 

Teilnahmeberechtigung / Austragung: 

Teilnahmeberechtigt sind alle Amateure, die Mitglied eines dem ÖGV oder 

eines vom ÖGV anerkannten ausländischen Nationalen Verbandes 

angeschlossenen Golfclubs sind und über einen World Handicap Index 

(WHI) von max. 54 verfügen. In die Rangliste werden nur Ergebnisse von 

SpielerInnen aufgenommen, die in einem österreichischen Club 

Hauptmitglied sind. 

  

Zählspiel nach Stableford über 9 Löcher mit Handicapschlägen, 

handicaprelevant. 

 

Spielbedingungen: 

Gespielt wird nach den Offiziellen Golfregeln (einschließlich Amateurstatut) 

des R&A Rules Limited, den ÖGV Handicap Regeln, den aktuellen ÖGV 

Wettspielbestimmungen für Clubturniere und den, von der jeweiligen 

Wettspielleitung genehmigten Platzregeln des austragenden Clubs. 

Bei Spielern mit Behinderung wird auf Regel 25 verwiesen. 

Für Transgenderpersonen wird auf die Transgender-Richtlinie des ÖGV 

verwiesen. 

 

Ranglisten-Nettowertung für Amateure in folgenden Altersklassen*: 

Wertungsklasse 1               bis 30 Jahre 

Wertungsklasse 2               31 bis 45 Jahre 

Wertungsklasse 3               46 bis 60 Jahre 

Wertungsklasse 4               ab 61 Jahren 

*Stichtag ist der Start der Turnierserie 01.05.2025 

 

 

 



Abschläge: 

 

Damen:                  rot 

Herren:                  gelb 

U12:                       rot 

 

 

Nennschluss: 

Am Tag davor um 12 Uhr 

 
 

 

Nennung Ottenstein Club: 

 https://www.golf.at/turniere/makita-afterwork-9/turnierkalender 

 

Nenngeld: 

Mitglieder: 10 Euro 

Gäste: 45 Euro inklusive Greenfee 

Club-Team Rangliste: 

Die Summe der besten 9 Stableford Ergebnisse pro Spieler pro Club 

werden in die Rangliste aufgenommen. 

Spielleitung: 

Die Wettspielleitung sowie Platzregeln und Abschlagzeiten werden im 

Aushang des jeweils austragenden Clubs bekanntgegeben. In die 

Wettspielleitung wird von Seiten des ÖGV Hr. Hans Kienesberger entsandt, 

welcher bei schwerwiegenden Verstößen (Disqualifikation o.ä.) gegen die 

Golfregeln und/oder diese Wettspielordnung, vor einer letztgültigen 

Entscheidung der Wettspielleitung zu konsultieren ist. Die Entscheidungen 

der Wettspielleitung sind endgültig. 

  

Der ÖGV behält sich das Recht vor, bei einer Anhäufung von 

ungewöhnlichen Ergebnissen, erspielte Turnierergebnisse nicht 

anzuerkennen bzw. bei schwerwiegenden Fällen den Spieler von der 

https://www.golf.at/turniere/makita-afterwork-9/turnierkalender


Turnierserie auszuschließen. Siehe dazu die Interpretation 1.2a/1 – 

Bedeutung von „schwerwiegendem Fehlverhalten“ (Spielen mit einem WHI, 

das zu dem Zweck festgelegt wurde, sich einen unfairen Vorteil zu 

verschaffen oder eine Runde zu spielen, um ein solches WHI zu erlangen). 

 

Vorinformation zu 

Conference Finals (Mai/Juni 2026) 

Die zum Stichtag 30. April 2026 jeweils 18 bestplatzierten und 

punktegleichen Amateure der regionalen Ranglistengruppen WK 1-

4 werden zu den CONFERENCE FINALS eingeladen. Es müssen 

mindestens fünf Turniere gespielt werden, um sich für die Conference 

Finals qualifizieren zu können. 

 

Die Einteilung in die Wertungsklassen bleibt unverändert. Gespielt 

wird mit dem aktuellen WHI. 

  

Austria Final Einzelwertung (Juni 2026) 

Die besten 3 Spieler jeder Wertungsklasse (1-4) der 4 regionalen 

CONFERENCE FINALS qualifizieren sich für das AUSTRIA FINAL. 

 

Die Einteilung in die Wertungsklassen bleibt unverändert. Gespielt 

wird mit dem aktuellen WHI. 

  

Austria Final Club-Team Wertung (Juni 2026) 

Die 8 besten Club-Teams aus den Ranglisten qualifizieren sich für 

das Austria Final. 

Der Team-Captain des Clubs nennt 4 Spieler aus der MAKITA 

Afterwork 9 Rangliste für die Club-Team Wertung. Spieler aus der 

Einzelwertung können auch für Club-Teamwertung gezählt werden. 

  

Änderungen vorbehalten 

Termine, Ort und Programm für alle Finali werden zeitgerecht 

bekannt gegeben.  

Die konkreten und gültigen Ausschreibungen für die 

CONFERENCE FINALS und das AUSTRIA FINAL erfolgen 

gesondert. 

  

Ausnahmegenehmigung Nr. 03/25 vom 20.01.2025 



 


